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Gesuch um Bewilligung für Sonntagsarbeit (Art. 19 ArG; Art. 40 ArGV1)
Zeitraum Sonntag: Sa 23 – So 23 Uhr

Firma:
     
Betriebsteil / Arbeitsort:
     
Zweck der Bewilligung:
     
Nachweis des dringenden Bedürfnisses:      
Beteiligte Arbeitnehmende:
Männer:       ; Frauen:       ; Jugendliche:       ; Total       Personen

Dauer der Bewilligung (Datum):       

Arbeitszeit:
Beginn:       
Ende:       

Pausen:
von:      

bis:       

Liegt das schriftliche Einverständnis der betroffenen Arbeitnehmenden vor? Ja  FORMCHECKBOX 
 / Nein:  FORMCHECKBOX 

Ort, Datum:       
Adresse und Unterschrift (verantwortliche Person)
Auflagen:

1. Der Arbeitgeber darf die Arbeitnehmenden ohne dessen Einverständnis nicht zu Sonntagsarbeit heranziehen. (Art. 19 Abs. 5 ArG)

2. Den Arbeitnehmenden ist ein Lohnzuschlag von wenigstens 50% für Sonntagsarbeit zu bezahlen (Art 19 Abs. 3  ArG).

3. Innert 2 Wochen muss wenigstens einmal ein ganzer Sonntag als wöchentlicher Ruhetag unmittelbar vor oder nach der tägli​chen Ruhezeit freigegeben werden (Art.20 ArG).

4. Die Arbeitszeit ist durch Pausen von folgender Mindestdauer zu unterbrechen (Art. 15 . ArG):
¼ Std. bei einer Arbeitszeit von mehr als 5 ½ Std. /  ½ Std.  bei einer Arbeitszeit von mehr als 7 Std.
1 Std. bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als 9 Std. /  um die Mitte der Arbeitszeit.

5. Ersatzruhetage:
Sonntagsarbeit von einer Dauer bis zu fünf Stunden ist innert 4 Wochen durch Freizeit auszugleichen.
Dauert sie länger als fünf Stunden, so ist während der vorhergehenden oder der nachfolgenden Woche im Anschluss an die tägliche Ruhezeit ein auf einen Arbeitstag fallender Ersatzruhetag von mindestens 35 aufeinanderfolgenden Stunden zu gewäh​ren, der die Zeit von 6 bis 30 Uhr umfassen muss (Art. 21 ArGV1).

6. Den Arbeitnehmenden ist vor und nach dem Einsatz am Sonntag eine tägliche Ruhezeit von mindestens 11 aufeinanderfolgenden Stunden zu gewähren.(Art.15a ArG).

7. Der Arbeitgeber darf Jugendliche während der Nacht und am Sonntag nicht beschäftigen.(Art.31.Abs.4  ArG).

8. Die Arbeitnehmenden dürfen nicht mehr als an 6 aufeinanderfolgenden Tagen beschäftigt werden.(Art.21 ArGV1).

9. Diese Bewilligung wird ausschliesslich gestützt auf die Arbeitszeitvorschriften des Arbeitsgesetzes erteilt. Sie kann nur insoweit ausgeschöpft werden, als dadurch die weiteren Vorschriften des Arbeitsgesetzes sowie insbesondere der Polizeivorschriften des Bundes, der Kantone und der Gemeinden nicht verletzt werden.

10. Diese Bewilligung berechtigt den Arbeitgeber nicht, von vertraglichen Abmachungen abzuweichen, die für die Arbeitnehmenden günstiger sind.
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